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Zeugnisse in der Ausbildungsvorbereitung (inkl. Internationale Förderklasse) 

 
Beschreibung Verweise 

Rechtliche 
Rahmenbe-
dingungen  

Anmerkungen vorab: 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zeugnis gemäß APO-
BK, Anlage 2.3 (vgl. VV zu § 23, 23.1 zu Absatz 1, 23.1.1)  

 Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklasse wird 
nach bestandener Feststellungsprüfung eine Bescheinigung zur 
Berechtigung des Besuches eines weiterführenden Bildungsgan-
ges am Berufskolleg ausgestellt (vgl. VV zu § 23, Absatz 23.1.3: 
„Berechtigung zum Besuch des weiterführenden Bildungsgan-
ges“)  

 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung erhalten abweichend davon ein Zeugnis, das die er-
worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bescheinigt. 
(vgl. APO-BK, § 23) 

Auszüge aus der APO-BK, die für die Zeugnisschreibung rele-
vant sind: 

APO-BK, § 23 
Zeugnisse, Abschluss, Wiederholung 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis, 
wenn in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen erzielt 
wurden. Abweichend von § 13 Allgemeiner Teil erhalten sie ein Ab-
schlusszeugnis auch dann, wenn eine nicht ausreichende Leistung 
im Fach Mathematik durch eine mindestens ausreichende Leis-
tung im Fach Naturwissenschaft ausgeglichen werden kann, so-
fern das Fach Naturwissenschaft in einem dem Fach Mathematik 
entsprechenden Stundenumfang unterrichtet wurde. Außerdem 
bleiben nicht ausreichende Leistungen in den Fächern Englisch und 
Naturwissenschaft sowie eine mangelhafte Leistung in einem weite-
ren Fach unberücksichtigt.  
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung erhalten abweichend davon ein Zeugnis, das die erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bescheinigt. 
(2) Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang gemäß § 19 Ab-
satz1 Satz 1 am Ende des Schuljahres nicht erfolgreich abgeschlos-
sen haben, erhalten am Ende des Schuljahres ein Abgangszeugnis. 
Das Abgangszeugnis enthält gemäß § 38 Absatz 4 SchulG den Hin-
weis, dass die Schulpflicht in der Sekundarstufe II erfüllt ist, sofern 
kein Ausbildungsverhältnis begonnen oder der Bildungsgang wieder-
holt wird. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit ei-
ner Wiederholung, wenn erwartet werden kann, dass aufgrund der 
Leistungsfähigkeit, der Gesamtentwicklung und der Förderungsmög-
lichkeiten des Berufskollegs im Folgejahr eine erfolgreiche Mitarbeit 
möglich ist. § 12 Allgemeiner Teil bleibt hiervon unberührt. 
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1 Vgl. APO-BK, VV zu § 23 

(3) Schülerinnen und Schüler, die eine berufsvorbereitende Maß-
nahme besuchen, die über das Schuljahresende hinaus verlängert 
wird, sind für den Zeitraum der Verlängerung der berufsvorbereiten-
den Maßnahme zum Besuch der Ausbildungsvorbereitung berechtigt. 
Sie erhalten am Ende des Schuljahres eine Bescheinigung über die 
Schullaufbahn. Nach Beendigung des Schulverhältnisses erhalten die 
Schülerinnen und Schüler ein Abgangs- oder Abschlusszeugnis, das 
die Leistungen des Gesamtzeitraums des Schulbesuchs in der Aus-
bildungsvorbereitung berücksichtigt. 

VV zu § 23 
23.1 zu Absatz 1 
23.1.1 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zeugnis gemäß An-
lage A 2.3.  
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung erhalten am Ende des Schuljahres ein Zeugnis. Die Klassen-
konferenz entscheidet darüber, ob die Schülerin oder der Schüler ein 
weiteres Jahr im Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung beschult 
werden kann. 
23.1.2 Auf den Abschluss- und Abgangszeugnissen wird das Refe-
renzniveau des „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen“ (GeR) gemäß VV 9.2.3 zu § 9 
Erster Teil ausgewiesen.“ 
Die Zuordnung der erworbenen Abschlüsse zu den Referenzniveaus 
erfolgt gemäß der nachstehenden Tabelle1: 

Bildungsgang APO-BK Anlage Möglicher Schul-
abschluss 

Niveau 

Ausbildungsvor-
bereitung 

A2.1-A2.2 Erster Schulab-
schluss 

A2 

23.1.3 Sofern in Internationalen Förderklassen ein dem Hauptschul-
abschluss vergleichbarer Abschluss erreicht wurde, kann die oder der 
Jugendliche in der Internationalen Förderklasse die Feststellung der 
Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungsganges im 
Berufskolleg beantragen. 

Für die Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungs-
ganges im Berufskolleg ist eine zusätzliche Feststellung des Leis-
tungsstandes erforderlich. Über die Zulassung zur Teilnahme ent-
scheidet die Klassenkonferenz. Für die zusätzliche Feststellung des 
Leistungsstandes sind schriftliche und gegebenenfalls mündliche 
Leistungsnachweise im bereichsspezifischen Fach sowie in den Fä-
chern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch zu erbrin-
gen. 

Die Aufgabenstellungen müssen den Anforderungen der Eingangsvo-
raussetzungen   des angestrebten Bildungsganges entsprechen. Der 
Umfang der schriftlichen Leistungsnachweise beträgt 90 Minuten je 
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Fach. Die schriftlichen Aufgaben sind der oberen Schulaufsichtsbe-
hörde zur Genehmigung vorzulegen. Eine mündliche Leistungsfest-
stellung ist möglich, wenn sie einen nicht ausreichenden schriftlichen 
Leistungsnachweis ausgleichen kann. Die Dauer der mündlichen 
Leistungsfeststellung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es ist eine an-
gemessene Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren. 

Die Klassenkonferenz entscheidet auf der Grundlage der begleiten-
den Lernerfolgskontrolle und der Ergebnisse der zusätzlichen Fest-
stellung des Leistungsstandes über die Berechtigung zum Besuch ei-
nes weiterführenden Bildungsganges des Berufskollegs. Das Ergeb-
nis ist zu protokollieren. Die Jugendlichen sind unverzüglich über die 
Entscheidung der Klassenkonferenz zu informieren. Eine Leistungs-
note wird nicht ausgewiesen. Bei einer zusätzlichen Feststellung des 
Leistungsstandes, die auf die Aufnahme eines Bildungsganges ab-
zielt, der den mittleren Schulabschluss voraussetzt, kann die Klassen-
konferenz auf der Grundlage der begleitenden Lernerfolgskontrolle 
und zusätzlichen Feststellung des Leistungsstandes auch eine Be-
rechtigung zum Besuch von Bildungsgängen aussprechen, die den 
Erweiterten Ersten Schulabschluss voraussetzen. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten eine Bescheinigung über die Berechtigung zum 
Besuch eines weiterführenden Bildungsganges auf der Grundlage der 
begleitenden Lernerfolgskontrolle und der Ergebnisse der zusätzli-
chen Feststellung des Leistungsstandes gemäß Anlage A 2.4. 

Die Berechtigung zum Besuch eines weiterführenden Bildungsganges 
des Berufskollegs entspricht keinem Schulabschluss der Sekundar-
stufe I gemäß § 12 Absatz 2 Schulgesetz NRW. Bei Schülerinnen und 
Schülern mit Zuwanderungsgeschichte, die erst seit kurzer Zeit in 
Deutschland sind, sollen bei der Beurteilung sprachlich bedingte Er-
schwernisse Lernens angemessen berücksichtigt und im Zeugnis er-
läutert werden. Die Klassenkonferenz entscheidet, ob der Besuch ei-
nes weiterführenden Bildungsganges möglich ist. Es wird eine Be-
scheinigung über die Berechtigung zum Besuch des weiterführenden 
Bildungsganges ausgestellt. 

Weiterhin zu berücksichtigen: 

APO-BK- Allgemeiner Teil, § 9 Bescheinigungen über die 
Schullaufbahn, Zertifikate 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schulhalb-
jahres oder des entsprechenden Ausbildungsabschnittes oder zum 
Ende jedes Schuljahres Zeugnisse oder Bescheinigungen über die 
Schullaufbahn.[...] 
(2) Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs erfolgreich abge-
schlossen hat, erhält ein Abschlusszeugnis. Wer einen Bildungs-
gang des Berufskollegs ohne Erfolg besucht hat oder das Be-
rufskolleg vorzeitig verlässt, erhält ein Abgangszeugnis. Soweit 
in den Anlagen A bis E keine anders lautende Regelung getroffen 
wird, tragen die 
Zeugnisse das Datum der Aushändigung. Das Schulverhältnis endet 
mit der Aushändigung des Zeugnisses, gegebenenfalls mit seiner Zu-
stellung. 
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2 Vgl. APO-BK, VV § 9 

(3) Über berufliche Qualifikationen, die nicht im Abschlusszeugnis be-
scheinigt werden, und über Zusatzqualifikationen werden Zertifikate 
erteilt, [...]   
(4) Alle Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer und 
Lernfelder die nach § 49 Absatz 2 und 3 SchulG erforderlichen Anga-
ben. 
Zeugnisse für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung nach § 5 AO-SF enthalten Angaben zum Leis-
tungsstand. 

VV zu § 9 
9.1 zu Absatz 1 
Halbjahreszeugnisse entfallen in Teilzeitbildungsgängen und [...]  
9.2 zu Absatz 2 
9.2.3 Auf allen Abschluss- und Abgangszeugnissen ist zusätzlich zur 
Note das Referenzniveau des „Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen[...] nach Maßgabe der Verwaltungsvor-
schriften der jeweiligen Anlagen auszuweisen. 
Auf den Zeugnissen ist die Niveaustufe in Klammern nach dem Fach 
mit Verweis auf die folgende Fußnote einzutragen: „Der Unterricht in 
den modernen Fremdsprachen hat auf der nach dem Fach in Klam-
mern angegebenen Niveaustufe des „Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen“ stattgefunden. Sind 
zwei Referenzniveaus ausgewiesen, ist das niedrigere in vollem Um-
fang, das höhere in Anteilen erreicht. Bei mindestens ausreichenden 
Leistungen wird der sprachliche Kompetenzerwerb auf diesem Niveau 
bescheinigt.“2 

APO-BK-Allgemeiner Teil, § 13 Abschlussbedingungen 
(1) [...] 
(2) Die Leistungsanforderungen eines Bildungsganges sind erfüllt, 
wenn in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen erzielt 
wurden oder wenn die Leistungen in nur einem Fach „mangelhaft“ 
sind und durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem an-
deren Fach ausgeglichen werden. Ergänzende oder abweichende Ab-
schlussbedingungen in den besonderen Bestimmungen des Zweiten 
Teils bleiben unberührt. 

APO-BK-Allgemeiner Teil § 12 
Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfehltem Abschluss und ab-
geschlossenen Fächern 
(1) Eine nichtversetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler 
kann eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu werden. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die Zulassung zur Nach-
prüfung aus, wenn im Falle der Verbesserung der Note in einem ein-
zigen Fach von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungsbedin-
gungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer 
in Betracht, wählt die Schülerin oder der Schüler das Fach, in dem die 
Nachprüfung abgelegt werden soll. Nach Maßgabe der Anlagen kann 
in bestimmten Fächern eine Nachprüfung ausgeschlossen werden. 
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Stand: 03.05.2023 

Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn 
des neuen Schuljahres statt. 
(2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und 
Schüler, die in einem Schuljahr in zwei Fächern die Note „mangelhaft“ 
haben, ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach oder 
beide Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in einem 
nicht weitergeführten Fach abzulegen. [...]  
(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Ab-
schluss oder eine Berechtigung zu erlangen. Die Zulassung zur Nach-
prüfung ist auszusprechen, wenn die Verbesserung um eine Noten-
stufe in einem einzigen Fach [...], in dem oder der eine mangelhafte 
oder bessere Note erteilt wurde, ausreicht, um den Abschluss oder 
die Berechtigung zu erlangen. Eine Nachprüfung ist nicht zulässig, um 
einen Ausgleich zu erreichen. 
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung 
einen Prüfungsausschuss und übernimmt den Vorsitz oder bestellt 
eine Vertretung. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
die bisherige Fachlehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied 
und eine weitere Fachlehrkraft für die Protokollführung. Das prüfende 
Mitglied stellt die Aufgaben für die mündliche und gegebenenfalls die 
schriftliche Prüfung. 
(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus ei-
ner praktischen Prüfung, in einem Fach mit schriftlichen Arbeiten au-
ßerdem aus einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, 
wenn die Gesamtleistung mit einer besseren Note als der Ausgangs-
note bewertet wird. Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues 
Zeugnis mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. Das Zeug-
nis trägt das Datum des Tages, an dem die Nachprüfung bestanden 
wurde. 
(6) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Verset-
zungsbedingungen erfüllt, ist versetzt. Wer die Abschluss- oder Be-
rechtigungsbedingungen erfüllt, hat damit den Abschluss oder die Be-
rechtigung erworben. 
(7) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu vertretenden Grund 
die Prüfung oder einen Teil der Prüfung, gilt die Prüfung als nicht be-
standen. Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der 
Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unverzüglich nachgewiesen wer-
den; krankheitsbedingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches Attest 
nachzuweisen. 


